
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/21 4Ob83/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1995

Norm

UWG §14 B3

Rechtssatz

Betri0t die Werbemaßnahme des Beklagten nicht nur einen Mitbewerber, sondern beein5ußt der Beklagte durch das

mit Täuschungen bewirkte Herausstellen seiner Leistungsstärke den Wettbewerb der gesamten Branche, so kommt

dem klagenden Schutzverband dieser Branche Aktivlegitimation zu.
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